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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Finsterwalde

In der Stadtverordnetenversammlung am 23.11.2016 im  
öffentlichen Teil bestätigte Beschlüsse
Feststellung der Tagesordnung der Stadtverordneten-
versammlung Nr. 18 am 23.11.2016
Vorlage: BV-2016-130
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Tages-
ordnung der Stadtverordnetenversammlung Nr. 18 vom 
23.11.2016.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2017 der Stadt 
Finsterwalde
Vorlage: BV-2016-127
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf der 
Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg vom 18.12.2007 (GVBL I/07, Nr. 19, S. 286)  
§ 65 ff den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für 
das Jahr 2017.
Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres 
in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr 2017.

Festsetzung des Höchstbetrages des Kassenkredites für 
den Haushalt des Haushaltsjahres 2017 der Stadt Fins-
terwalde
Vorlage: BV-2016-128
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den 
Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.000.000,00 EUR 
für die Haushaltsausführung des Haushaltsjahres 2017 der 
Stadt Finsterwalde festzusetzen.

Neuaufnahme Kommunaldarlehen
Vorlage: BV-2016-131
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwal-
de bestätigt die Neuaufnahme des Kommunaldarlehens 
in Höhe von 3.500.000 EUR bei der Investitionsbank des 
Landes Brandenburg ILB zu folgenden Konditionen:
Darlehensbetrag: 3.500.000,00 EUR
Zinssatz: 0,294 % nom. bei 10-jähriger Laufzeit
Tilgung: Die Tilgung erfolgt in gleichbleibenden viertel-
jährlichen Raten von jeweils 35.000,00 EUR
Bearbeitungskosten: keine

Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 UStG
Vorlage: BV-2016-123
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürger-
meister, gegenüber dem zuständigen Finanzamt eine Er-
klärung nach § 27 Abs. 22 UStG mit nachfolgendem Inhalt 
abzugeben:
Hiermit erklärt die Stadt Finsterwalde, dass entsprechend 
§ 27 Abs. 22 UStG n. F. für sämtliche nach dem 31. De-
zember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeübte Tä-
tigkeitsbereiche und damit verbundenen steuerlichen Leis-
tungen § 2 Abs. 3 UStG in der Fassung vom 31. Dezember 
2015 zur Anwendung kommen soll.

Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der 
Stadt Finsterwalde für das Schuljahr 2017/2018
Vorlage: BV-2016-129
Beschluss
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der vorliegen-
den Fortschreibung der Satzung über die Schulbezirke der 
Grundschulen der Stadt Finsterwalde für das Schuljahr 
2017/2018 zu.

Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Westlich Brandenburger Straße“ - Teil A
Vorlage: BV-2016-039-1
1. Der am 28.09.2016 gefasste Aufstellungsbeschluss zur 

2. Änderung des Bebauungsplanes „Westlich Branden-
burger Straße“ – Teil A wird wie folgt ergänzt:
- Entfall der im nordwestlichen Planbereich (nörd-

licher Teil der Oscar-Kjellberg-Straße, westlicher 
Teil der Naundorfer Straße) festgesetzten Baulinie 
zugunsten einer Baugrenze in Verbindung mit einer

- Vergrößerung der Baugebietsfläche MI 1 und da-
durch weiteren Verkleinerung der Verkehrsfläche 
der Oscar-Kjellberg-Straße.

2. Der geänderte Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich be-
kannt zu machen.
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Abwägung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Solarpark Finsterwalde V“
Vorlage: BV-2016-115
1. Die Stadtverordnetenversammlung wägt die in der An-

lage aufgeführten Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffent-
licher Belange und der Öffentlichkeit aufgrund des § 1 
Abs. 7 Baugesetzbuch zum Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes „Solarpark Finsterwalde V“ 
ab und bestätigt diese als Beschluss (Einzelbeschlüsse).

2. Die Verwaltung wird beauftragt sicherzustellen, dass 
die Abwägung in den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes eingearbeitet wird.

Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Finsterwalde 
GmbH
Vorlage: BV-2016-120
Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Bür-
germeister als Vertreter der Stadt Finsterwalde in der Ge-
sellschafterversammlung der Stadtwerke Finsterwalde 
GmbH, dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Finsterwalde 
GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017 zuzustimmen.

Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Finsterwalde mbH
Vorlage: BV-2016-121
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Zustim-
mung des Bürgermeisters als Vertreter der Stadt Fins-
terwalde in der Gesellschafterversammlung der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Finsterwalde mbH zum 
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017.

Bekanntmachung des  
Abstimmungsergebnisses für die  
Einwohnerbefragung  
am 13. November 2016
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 15. Novem-
ber 2016 folgendes Abstimmungsergebnis festgestellt:

1. die Zahl der abstimmungsberechtigten Personen:   
 14.239

 die Zahl der Abstimmenden:    6.968
 die Zahl der gültigen Stimmen:    6.944
 die Zahl der ungültigen Stimmen:    24

2. von den gültigen Stimmen entfielen auf:
 „JA“ Stimmen  4.468
 „NEIN“ Stimmen  2.476

Die Stimmzahl, die mindestens 25 vom Hundert der ab-
stimmungsberechtigten Personen umfasst, beträgt:
 3.560

3. Der Wahlausschuss stellte fest, dass die Mehrheit der 
Stimmen auf „Ja“ entfallen ist und die Zahl dieser Stim-

men mindestens 25 vom Hundert der abstimmungsbe-
rechtigten Personen beträgt. Gemäß § 15 Abs. 4 und Abs. 5 
BbgKVerf hat somit die Abstimmung die Wirkung eines 
endgültigen Beschlusses der Gemeindevertretung.

Finsterwalde, den 18.11.2016

Miersch
Wahlleiter

Bekanntmachung der  
Stadt Finsterwalde über die Änderung des  
Aufstellungsbeschlusses zur 2. Änderung 
des Bebauungsplanes  
„Westlich Brandenburger Straße“ – Teil A
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 28.09.2016 beschlos-
sen, den Bebauungsplan „Westlich Brandenburger Straße“ 
– Teil A zu ändern.
In der Sitzung vom 23.11.2016 hat die Stadtverordneten-
versammlung beschlossen, dass weitere Änderungen im 
Bebauungsplan erfolgen sollen.
Die Lage des Plangebietes ist im beigefügten Kartenaus-
schnitt dargestellt.
Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden nach Be-
schlussfassung vom 23.11. 2016 nunmehr die folgenden 
allgemeinen Planungsziele angestrebt:
- Umkontingentierung der zulässigen Lärmwerte (Erhö-

hung in Teilen des Mischgebietes 2, Reduzierung im 
Mischgebiet 4, ggf. Reduzierung im Mischgebiet 1)

- Verkleinerung des Sondergebietes „Betreutes Wohnen“ 
und dadurch Vergrößerung des Mischgebietes 2

- Vergrößerung der überbaubaren Grundstücksfläche 
(Baugrenzen im neuen Mischgebiet 2)

- geringfügige Verkleinerung der Verkehrsfläche der 
Oscar-Kjellbergstraße und dadurch Vergrößerung der 
östlich daran angrenzenden Mischgebietsflächen

- Entfall der im nordwestlichen Planbereich (nördlicher 
Teil der Oscar-Kjellberg-Straße, westlicher Teil der 
Naundorfer Straße) festgesetzten Baulinie zugunsten 
einer Baugrenze in Verbindung mit einer

- Vergrößerung der Baugebietsfläche MI 1 und dadurch 
weiteren Verkleinerung der Verkehrsfläche der Oscar-
Kjellberg-Straße.

Der Beschluss wird hiermit nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des 
Baugesetzbuches bekannt gemacht.

Finsterwalde, den 25.11.2016

Gampe
Bürgermeister
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§ 2 
Geltungsbereich

Die Satzung gilt für alle Grundschulen in der Trägerschaft 
der Stadt Finsterwalde.

§ 3 
Zuordnung

(1) Die Schulbezirke der im Geltungsbereich dieser Sat-
zung befindlichen Schulen sind deckungsgleich.
(2) Die örtliche Zuständigkeit der Grundschule ergibt sich 
aus dem Straßenverzeichnis (siehe Schulentwicklungspla-
nung der Stadt Finsterwalde BV-2012-015 S. 8/9).
(3) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahme-
kapazität einer Schule, so richtet sich die Aufnahme nach 
§ 4 Abs. 2 der Grundschulverordnung (GV).
(4) Über die Aufnahme in der Schule entscheidet die 
Schulleiterin unter Beachtung der Vorgaben des Schulträ-
gers und der Schulbehörde.

§ 4 
Aufnahmekapazität

(1) Die Aufnahmekapazität wird für die Jahrgangsstufe 1 als 
maximale Anzahl von Parallelklassen (Zügigkeit) festgelegt.
(2) Die sich aus der Zügigkeit ergebende Anzahl von 
Schülerinnen und Schüler bestimmt sich nach der jeweils 
gültigen Fassung der Verwaltungsvorschrift über die Un-
terrichtsorganisation.
(3) Die Zügigkeit wird wie folgt festgelegt:

 Maximale
 Klassenbildung

Grundschule Stadtmitte 1 Regelklasse
mit Ganztagsbetrieb in der Form einer 1 Klasse mit 
Verlässlichen Halbtagsgrundschule Flexibler
Karl Marx-Straße 3 Eingangsphase

Grundschule Finsterwalde Nehesdorf 1 Regelklasse
mit flexibler Eingangsstufe Kantstraße 1 1 Klasse mit
 Flexibler
 Eingangsphase

Grundschule Nord mit Ganztagsbetrieb 2 Regelklassen
in der offenen Form Frankenaer Weg 44

§ 5 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Finsterwalde, 23.11.2016

Gampe
Bürgermeister

Satzung über die Schulbezirke der  
Grundschulen der Stadt Finsterwalde für 
das Schuljahr 2017/2018
Auf der Grundlage § 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S.286) in Ver-
bindung mit § 106 des Gesetzes über die Schulen im Land 
Brandenburg - BgbSchulG in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, der Grundschulverordnung (GV) und den Verwal-
tungsvorschriften zur Grundschulverordnung (VV-GV) in 
der zurzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Finsterwalde durch ihren Beschluss 
vom 23.11.2016 folgende Schulbezirkssatzung beschlossen:

§ 1 
Satzungszweck

Gemäß § 106 des brandenburgischen Schulgesetzes ist für 
jede Grundschule ein Schulbezirk zu bestimmen, in dem die 
Schule die örtlich zuständige Schule ist. Dabei ist nach § 103 
BbgSchulG der geordnete Schulbetrieb sicher zu stellen.
(1) Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung werden die Schulbezirke um die Ortsteile Eichholz 
und Drößig der Gemeinde Heideland als amtsangehörige 
Gemeinde des Amtes Elsterland erweitert.
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Satzung der Jagdgenossenschaft  
Finsterwalde
 Satzung 28.04.2016
Die Jagdgenossenschaftsversammlung des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirkes Finsterwalde hat am 28.04.2016 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagd-
bezirkes Finsterwalde ist gemäß § 10 Abs. 1 Jagdgesetz 
für das Land Brandenburg (BbgJagdG) eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und untersteht der Aufsicht der 
unteren Jagdbehörde des Landkreises in dem der gemein-
schaftliche Jagdbezirk liegt (Aufsichtsbehörde). Sie führt 
den Namen “Jagdgenossenschaft Finsterwalde” (im Fol-
genden Jagdgenossenschaft“) und hat ihren Sitz in Fins-
terwalde. Die Geschäftsführung erfolgt unter der Anschrift 
des Vorsitzenden.

§ 2 
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 
Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) mit Ausnahme der Ei-
genjagdbezirke alle Grundflächen in der Stadt Finsterwal-
de zuzüglich der von der zuständigen Jagdbehörde ange-
gliederten und abzüglich der abgetrennten Grundflächen.
(2) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird begrenzt wie 
in der beiliegenden Grenzbeschreibung - siehe beigefügte 
Karte Seite 8.

§ 3 
Gebiet der Jagdgenossenschaft

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich 
nutzbaren Grundflächen (bejagbare Flächen) des gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes, deren Eigentümer der Jagdge-
nossenschaft als Mitglieder angehören.

§ 4 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) 
sind die Eigentümer der Grundflächen, die das Gebiet der 
Jagdgenossenschaft bilden. Eigentümer von Grundflächen 
des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes, auf denen die Jagd 
ruht oder aus anderen Gründen nicht ausgeübt werden 
darf, gehören gemäß § 9 Abs. 1 BJagdG insoweit der Jagd-
genossenschaft nicht an.
(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem 
die Eigentümer der zum Gebiet der Jagdgenossenschaft 
gehörenden Grundflächen und deren Größen ausgewiesen 
werden. Das Jagdkataster ist fortzuführen; durch Eigen-
tumswechsel eingetretene Änderungen hat der Veräußerer 
oder der Erwerber dem Jagdvorstand zeitnah mitzuteilen 
und durch Grundbuchauszug nachzuweisen. Das Jagd-
kataster liegt für die Jagdgenossen und deren schriftlich 

bevollmächtigte Vertreter zur Einsicht beim Jagdvorsteher 
unter dessen Anschrift offen.

§ 5 
Aufgaben der Jagdgenossenschaft

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des 
geltenden Rechts unter eigener Verantwortung nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und unter Berücksich-
tigung der jagdlichen Belange alle Angelegenheiten, die 
sich aus dem Jagdrecht der ihr angehörigen Jagdgenossen 
ergeben.
(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 BJagdG der 
Ersatz des Wildschadens, der an den zum Gebiet der Jagd-
genossenschaft gehörenden Grundstücken entsteht.

§ 6 
Organe der Jagdgenossenschaft

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind:
1. die Jagdgenossenschaftsversammlung (Versammlung 

der Mitglieder der Jagdgenossenschaft) und
2. der Jagdvorstand (der Vorsitzende und die Beisitzer)

§ 7 
Jagdgenossenschaftsversammlung

Zur Teilnahme an der Jagdgenossenschaftsversammlung 
sind die Mitglieder der Jagdgenossenschaft berechtigt. Sie 
können sich durch ihre gesetzlichen Vertreter oder nach 
Maßgabe des § 10 Abs. 4 dieser Satzung durch Bevoll-
mächtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu 
erteilen und dem Jagdvorstand oder dessen Beauftragten 
zu Beginn der Versammlung vorzulegen.

§ 8 
Zuständigkeit der  
Jagdgenossenschaftsversammlung

(1) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt die 
Satzung und deren Änderungen.
(2) Sie wählt:
a) den Jagdvorstand gemäß § 10 Abs. 6 BbgJagdG mit 

dem Vorsitzenden (Jagdvorsteher) und seinen Stellver-
treter, zwei Beisitzern und deren Stellvertreter; sowie 
als weitere Funktionsträger

b) einen Schriftführer und dessen Stellvertreter;
c) einen Kassenführer und dessen Stellvertreter;
d) zwei Rechnungsprüfer und deren Stellvertreter.
(3) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt wei-
terhin über
a) den jährlichen Haushaltsplan;
b) die Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenfüh-

rers;
c) die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung 

und Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes;
d) die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagd-

bezirkes;
e) das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss 

von Jagdpachtverträgen;
f) die Erteilung des Zuschlages bei der Jagdverpachtung;
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g) die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpacht-
verträge;

h) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes und zur Erteilung von 
entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen;

i) den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus 
der Jagdnutzung sowie der Auszahlungsmodalitäten;

j) die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haus-
haltsplanes;

k) die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvor-
stand;

l) die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des 
Jagdvorstandes gemäß § 12 Abs. 5 dieser Satzung;

m) die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die 
Mitglieder des Jagdvorstandes und der weiteren Funk-
tionsträger.

n) die Befreiung von der Beschränkung des § 181 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) zu Insichgeschäften von 
Mitgliedern des Jagdvorstandes im Einzelfall

o) die Übertragung von Aufgaben an den Jagdvorstand im 
Einzelfall

p) die Stellungnahme zur Befriedung von Grundflächen 
im Gemeinschaftlichen Jagdbezirk

(4) Regelungen im Sinne des Absatzes 3 Buchstaben c), e), 
f), g), h) und i) können im Einzellfall durch Beschluss 
auf den Jagdvorstand übertragen werden.

(5) Die Jagdgenossenschaftsversammlung kann den Jagd-
vorstand ermächtigen, die Führung der Kassengeschäfte 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag der Stadt Finsterwal-
de zu übertragen. Mit dem Wirksamwerden des Vertrages 
entfällt die Wahl eines Kassenführers.
(6) Die Rechnungsprüfung kann einem zugelassenen 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen übertragen werden; 
in diesem Falle entfällt die Wahl der Rechnungsprüfer.  
§ 14 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 9 
Durchführung der  
Jagdgenossenschaftsversammlung

(1) Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist vom Jagdvor-
stand wenigstens einmal im Jahr einzuberufen. Der Jagd-
vorstand muss die Jagdgenossenschaftsversammlung auch 
einberufen, wenn mindestens ein Viertel aller Jagdgenossen 
die Einberufung bei ihm schriftlich unter Angabe der auf 
die Tagesordnung zu setzenden Angelegenheiten beantragt.
(2) Die Jagdgenossenschaftsversammlung soll am Sitz der 
Jagdgenossenschaft stattfinden. Sie ist öffentlich, soweit 
nicht durch Beschluss die Öffentlichkeit für die Beratung 
bestimmter Angelegenheiten ausgeschlossen wird.
(3) Die Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
ergeht durch amtliche Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 2. 
Sie muss mindestens drei Wochen vorher erfolgen und An-
gaben über den Ort und den Zeitpunkt der Versammlung 
sowie die Tagesordnung enthalten.
(4) Den Vorsitz in der Jagdgenossenschaftsversammlung 
führt der Vorsitzende. Es kann ein anderer Versammlungs-
leiter bestellt werden.

(5) Unter dem Tagesordnungspunkt “Verschiedenes” können 
Beschlüsse nach § 8 Absätze 1 bis 4 nicht gefasst werden.
(6) Zu der Jagdgenossenschaftsversammlung ist die Auf-
sichtsbehörde rechtzeitig schriftlich einzuladen.

§ 10 
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft

(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß 
§ 9 Abs. 3 BJagdG sowohl der Mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundflächen.
(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch 
offene Abstimmung gefasst. Die Jagdgenossenschafts-
versammlung kann auf Antrag von mindestens 3 Jagd-
genossen, die zusammen mindestens ein Zehntel der 
Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft ver-
treten müssen, zu einzelnen Tagesordnungspunkten eine 
schriftliche Abstimmung beschließen; das gilt nicht für 
Beschlüsse über die Verwendung des Reinertrages der 
Jagdnutzung nach § 10 Abs. 3 BJagdG. Über Einzelheiten 
der schriftlichen Abstimmung ist von den Mitgliedern des 
Jagdvorstandes und den Stimmzählern Verschwiegenheit 
zu wahren; die Unterlagen sind vom Vorsitzenden min-
destens zehn Jahre lang, im Falle der Beanstandung oder 
Anfechtung des Beschlusses für die Dauer des Verfahrens, 
den Jagdpachtvertrag betreffend, bis zu dessen Ablauf und 
Beachtung der Verjährung von möglichen Ansprüchen 
aufzubewahren.
(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer 
und Gesamthandseigentümer eines zum Gebiet der Jagd-
genossenschaft gehörenden Grundstückes können ihr 
Stimmrecht nur einheitlich ausüben; sie haben dem Jagd-
vorstand schriftlich einen Bevollmächtigten zu benennen.
(4) Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens einen 
Jagdgenossen vertreten. Die von einem Bevollmächtigten 
vertretene Grundfläche darf einschließlich seiner eigenen 
Grundfläche ein Drittel der Gesamtfläche des Gebietes der 
Jagdgenossenschaft nicht überschreiten.
(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter ist von der 
Mitwirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 BGB 
ausgeschlossen, kann sich auch nicht vertreten lassen und 
auch keinen anderen vertreten, wenn die Beschlussfassung 
die Vornahme eines Rechtsgeschäftes mit ihm oder Einlei-
tung oder Erledigung eines Rechtsstreites zwischen ihm 
und der Jagdgenossenschaft betrifft.
(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Aus ihr muss auch hervorgehen, 
wie viele Jagdgenossen anwesend und vertreten waren 
und welche Grundfläche von ihnen vertreten wurde. Die 
Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer 
zu unterzeichnen und der nächsten Jagdgenossenschafts-
versammlung zur Billigung vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde ist innerhalb eines Monats über die Beschlüsse der 
Jagdgenossenschaft durch Übersendung einer Zweitferti-
gung der Niederschrift zu unterrichten.
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§ 11 
Jagdvorstand

(1) Der Jagdvorstand (Vorstand der Jagdgenossenschaft) 
besteht gemäß § 10 Abs. 6 BbgJagdG aus dem Vorsitzen-
den und zwei Beisitzern. Die Mitglieder des Jagdvorstan-
des werden im Falle der Verhinderung durch ihre Stellver-
treter vertreten.
(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jeder Jagdgenosse, 
der volljährig und geschäftsfähig ist; ist eine Personen-
gemeinschaft oder juristische Person Mitglied der Jagd-
genossenschaft, so sind auch deren gesetzliche Vertreter 
wählbar.
(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von vier Ge-
schäftsjahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem auf 
die Wahl folgenden Geschäftsjahr, es sei denn, dass im 
Zeitpunkt der Wahl kein gewählter Jagdvorstand vorhan-
den ist; in diesem Falle beginnt sie mit der Wahl und ver-
längert sich um die Zeit von der Wahl bis zum Beginn des 
nächsten Geschäftsjahres. Die Amtszeit verlängert sich 
bis zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes um höchstens 
drei Monate, sofern innerhalb der letzten drei Monate vor 
dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit mindestens eine 
Jagdgenossenschaftsversammlung stattgefunden hat und 
es in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes ge-
kommen ist.
(4) Der Schriftführer und der Kassenführer werden für die 
gleiche Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie der 
Jagdvorstand; Absatz 3 Sätze 2 und 3 finden entsprechen-
de Anwendung.
(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstan-
des vorzeitig durch Tod, Rücktritt oder Verlust der Wähl-
barkeit, so rückt der für Ihn gewählte Stellvertreter als Er-
satzmitglied in den Jagdvorstand nach; in diesem Falle ist 
für den Rest der Amtszeit in der nächsten Jagdgenossen-
schaftsversammlung ein neuer Stellvertreter zu wählen. In 
gleicher Weise ist eine Ersatzwahl vorzunehmen, wenn ein 
stellvertretendes Mitglied des Jagdvorstandes oder ein an-
derer Funktionsträger vorzeitig ausscheidet.
(6) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sowie die weiteren 
Funktionsträger sind ehrenamtlich tätig.

§ 12 
Vertretung der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft ge-
mäß § 9 Abs. 2 BJagdG gerichtlich und außergerichtlich, 
verwaltet die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und 
ist hierbei an die Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung gebunden. Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher 
Erklärungen müssen unbeschadet der Regelung in Absatz 4 
Satz 2 alle Mitglieder des Jagdvorstandes gemeinschaftlich 
handeln. Die Mitglieder des Jagdvorstandes können sich 
von den anderen Mitgliedern zur Alleinvertretung bevoll-
mächtigen lassen. Sie können durch Beschluss der Jagd-
genossenschaftsversammlung von der Beschränkung des  
§ 181 BGB (Insichgeschäfte) im Einzelfall befreit werden.
(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Jagdgenos-
senschaftsversammlung vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Insbesondere obliegt ihm

a) die Feststellung und Ausführung des Haushaltsplanes;
b) die Anfertigung der Jahresrechnung;
c) die Überwachung der Schrift- und Kassenführung;
d) die Verteilung der Erträge an die einzelnen Jagdgenos-

sen; 
e) die Feststellung der Umlagen der einzelnen Jagdgenos-

sen;
f) die Führung des Jagdkatasters und die Aktenführung
g) die Anordnung von Bekanntmachungen.
(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegen-
heiten der Jagdgenossenschaft nicht beratend oder ent-
scheidend mitwirken, wenn die Entscheidung ihm selbst, 
seinem Ehegatten, dem eingetragenen Partner einer auf 
Dauer angelegten Lebensgemeinschaft, seinen Verwand-
ten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten 
Grade oder einer von ihm kraft Gesetzes oder rechtsge-
schäftlicher Vollmacht vertretenen Person einen unmittel-
baren Vorteil oder Nachteil bringen kann.
(4) In dringenden Angelegenheiten, die an sich der Be-
schlussfassung durch die Jagdgenossenschaftsversamm-
lung unterliegen, entscheidet der Jagdvorstand zur Ab-
wehr einer Gefahr oder eines erheblichen Nachteils für die 
Jagdgenossenschaft, falls die Erledigung keinen Aufschub 
duldet. In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Jagdvor-
steher zusammen mit einem Beisitzer entscheiden.
(5) Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat der Jagdvorstand 
unverzüglich die Zustimmung der Jagdgenossenschafts-
versammlung einzuholen. Diese kann die Dringlichkeits-
entscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte Dritter 
durch die Ausführung der Entscheidung entstanden sind.
(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen 
Jagdvorstand gewählt hat oder die Amtzeit abgelaufen ist, 
werden die Geschäfte des Jagdvorstandes nach Maßga-
be des § 9 Abs. 2 BJagdG in Verbindung mit § 10 Abs. 7 
BbgJagdG vom hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt 
Finsterwalde wahrgenommen. Die Kosten der vorüberge-
henden Geschäftsführung trägt die Jagdgenossenschaft.
(7) Von der Übernahme der Geschäfte durch den Notvor-
stand ist die Aufsichtsbehörde der Jagdgenossenschaft 
vom Notvorstand in Kenntnis zu setzen.

§ 13 
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Vorsitzenden 
nach Bedarf, mindestens aber einmal halbjährlich je Ge-
schäftsjahr zusammen. Er muss einberufen werden, wenn 
ein Mitglied des Jagdvorstandes dies schriftlich beantragt.
(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder anwesend oder vertreten sind. Der Jagdvorstand 
entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie-
der; Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
(3).Die stellvertretenden Mitglieder sowie der Schrift-
führer und der Kassenführer sollen an den Sitzungen des 
Jagdvorstandes beratend teilnehmen; sie sind zu den Sit-
zungen einzuladen.
(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich.
(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossen-
schaft, die das geltende Recht verletzen, innerhalb einer 
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Woche nach Beschlussfassung beanstanden. Ist ein Be-
schluss beanstandet worden, so ist innerhalb eines Mo-
nats nach der Beanstandung eine Jagdgenossenschaftsver-
sammlung einzuberufen.
(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Nie-
derschrift zu fertigen und vom Vorsitzenden und Schrift-
führer zu unterzeichnen und den Teilnehmern zur Kennt-
nis zu geben. Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines 
Monats über die Beschlüsse des Jagdvorstandes durch 
Übersendung einer Zweitfertigung der Niederschrift zu 
unterrichten.
(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 
Haushalts-, Kassen -und Rechnungswesen

(1) Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes Geschäftsjahr 
einen Haushaltsplan auf, der die voraussichtlichen Ein-
nahmen und Ausgaben enthält. Der Haushaltsplan muss 
ausgeglichen sein.
(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung 
zu erstellen, die den Rechnungsprüfern zur Prüfung und 
der Jagdgenossenschaftsversammlung zur Entlastung des 
Vorstandes und des Kassenführers vorzulegen ist. Die Jah-
resrechnung ist dauerhaft aufzubewahren.
(3) Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für ein Ge-
schäftsjahr gewählt; einmalige Wiederwahl ist zulässig. 
Rechnungsprüfer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand 
als Mitglied angehört oder ein anderes Amt für die Jagd-
genossenschaft innehat oder wer zu einem der Funktions-
träger in einer Beziehung der in § 12 Abs. 3 bezeichneten 
Art steht.
(4) Im übrigen finden für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen, einschließlich der Rechnungsprüfung, 
die für die Gemeinden des Landes Brandenburg geltenden 
Vorschriften entsprechend Anwendung.

§ 15 
Geschäfts- und Wirtschaftsführung

(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr 
gemäß § 11 Abs. 4 BJagdG.
(2) Einnahme- und Ausgabeanordnungen der Jagdgenos-
senschaft sind vom Vorsitzenden und einem Beisitzer zu 
unterzeichnen.
(3) Kassenführer oder dessen Stellvertreter kann nicht 
sein, wer zur Unterschrift von Kassenanordnungen befugt 
ist.
(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit 
nicht zur Erfüllung der Aufgaben der Jagdgenossenschaft 
oder nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Bildung von 
Rücklagen oder anderen Zwecken zu verwenden sind 
(Reinertrag), an die Jagdgenossen jährlich auszuschütten. 
Sie sind bis zum beschlossenen Auszahlungstermin mög-
lichst verzinslich anzulegen. Durch den Beschluss über 
die Bildung von Rücklagen oder die anderweitige Verwen-
dung der Einnahmen wird der Anspruch des Jagdgenos-
sen, der den Beschluss nicht zugestimmt hat, auf Auszah-
lung seines Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung gemäß 
§ 10 Abs. 3 BJagdG nicht berührt.

(5) Für nicht von den Jagdgenossen abgeholte Reinerträge 
gilt die regelmäßige Verjährungsfrist nach BGB Abschnitt 5, 
§195.
(6) Von den Jagdgenossen dürfen Umlagen nur erhoben 
werden, wenn und soweit dies zum Ausgleich des Haus-
haltsplanes unabweisbar notwendig ist.

§ 16 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft

(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung sind gemäß 
der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmV) entspre-
chend der Hauptsatzung der Stadt Finsterwalde durch Ver-
öffentlichung im amtlichen Teil des amtlichen Bekannt-
machungsblattes: Finsterwalder Stadtanzeiger bekannt zu 
machen (§ 10 Abs. 2 BbgJagdG). In der Bekanntmachung 
ist auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörde unter Angabe 
der genehmigenden Behörde und des Datums hinzuweisen.
(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten auch für sons-
tige Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft, insbeson-
dere der Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung, 
des jährlichen Haushaltsplanes, der Beschlüsse über die 
Festsetzung von Umlagen und der Beschlüsse über die Ver-
wendung des Reinertrages nach § 10 Abs. 3 BJagdG.
(3) Nicht am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnende Jagd-
genossen sind verpflichtet, dem Jagdvorstand einen am 
Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden Zustellungsbe-
vollmächtigten zu benennen; sie werden nicht gesondert 
geladen und informiert, diese haben selbst sicher zu stel-
len, dass sie von der Einladung und den Bekanntmachun-
gen rechtzeitig Kenntnis erlangen.

§ 17 
Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig 
die bisherige Satzung vom 31.03.2004 außer Kraft.
(1) Diese Satzung wird gemäß § 10 Abs. 2 BbgJagdG mit 
ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.
(3) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser Satzung am-
tierenden Jagdvorstandes, der in der Jagdgenossenschafts-
versammlung vom 28.04.2016 gewählt wurde, endet mit 
dem 31. März 2020; § 11 Abs. 3 Satz 3 findet entsprechend 
Anwendung.
(4) Der erste Haushaltsplan nach § 8 Abs.3 Buchstabe 
a) ist für das Geschäftsjahr 2016 / 2017 aufzustellen; die 
erste Rechnungsprüfung nach den Vorschriften dieser Sat-
zung ist für dasselbe Geschäftsjahr vorzunehmen.
(5) Sollten einzelne Regelungen dieser Satzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übri-
gen Regelungen nicht berühren. 

Finsterwalde, 28.04.2016
Ort, Datum  
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Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung der Jagdgenossenschaft Finsterwalde wird 
gemäß § 10 des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg 
(BbgJagdG) mit der Genehmigungsverfügung der unteren 
Jagdbehörde vom 07.11.2016 genehmigt.

Die vorstehende Satzung wird gemäß § 10 Abs. 2 Bbg-
JagdG i. V. mit § 16 Abs. 1 der Satzung vom 31.03.2004 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
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Landkreis Elbe-Elster
Der Landrat
als untere Jagdbehörde

Genehmigungsverfügung

Die vorstehende Satzung der Jagdgenossenschaft Finster-
walde vom 28.04.2016 wird von mir gemäß § 10 Absatz 2 
des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdG) 
genehmigt.

Herzberg, den 07.11.2016
   

Landrat des Landkreises Elbe-Elster

Jagdgenossenschaft Finsterwalde, 
Jagdgenossenschaftsversammlung am 28.04.2016 
Beschluss

nach Satzung der Jagdgenossenschaft Finsterwalde 
vom 28.04.2016 
Betr. § 8 - Zuständigkeit der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung, Abs. 4
Die Jagdgenossenschaftsversammlung überträgt im Ein-
zelfall auf den Jagdvorstand folgende Regelungen im Sin-
ne des Absatzes 3 nach Buchstaben:
c) die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung 

und Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes,
e) das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss 

von Jagdpachtverträgen,
h) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des 

gemeinschaftlichen Jagdbezirkes und zur Erteilung von 
entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen,

l) den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus 
der Jagdnutzung sowie der Auszahlungsmodalitäten.

Finsterwalde, 28.04.2016

Die amtlichen Informationen der Stadt Finsterwalde finden Sie auch auf der Internetseite der Stadt Finsterwalde unter 
dem Menüpunkt Rathaus/Amtsblatt.
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Amtliche Bekanntmachungen anderer Behörden

Landesamt für Ländliche
Entwicklung, Landwirtschaft
und Flurneuordnung

Landentwicklung und Flurneuordnung

Flurbereinigungsverfahren Kleinleipisch
Az.: 6003 L

Ausführungsanordnung
Im Flurbereinigungsverfahren Kleinleipisch, Az.: 6003 L, 
wird hiermit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
und seines Nachtrages 1 angeordnet (§ 61 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794).

1.  Mit dem 01.01.2017 tritt der im Flurbereinigungsplan 
und seinem Nachtrag 1 vorgesehene neue Rechtszu-
stand an die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG).

2.  Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung 
hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und 
der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnis-
se, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der al-
ten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen 
Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen 
auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen 
Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG).

3.  Der Übergang von Besitz, Verwaltung und Nutzung an 
den dem Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 
1 unterliegenden Grundstücken erfolgt mit dem Zeit-
punkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes, also mit 
dem unter Nr. 1 dieser Ausführungsanordnung festge-
setzten Zeitpunkt.

4.  Wird der ausgeführte Flurbereinigungsplan und sein 
Nachtrag 1 unanfechtbar geändert, so wirkt diese Än-
derung in rechtlicher Hinsicht auf den in Nr. 1 dieser 
Ausführungsanordnung festgesetzten Zeitpunkt zurück 
(§ 64 S. 2 letzter Halbsatz FlurbG).

5.  Mit der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungspla-
nes und seines Nachtrages 1 enden die Verfügungsbe-
schränkungen gemäß §§ 34 und 85 FlurbG.

6.  Innerhalb von 3 Monaten nach Erlass dieser Ausfüh-
rungsanordnung an gerechnet sind Anträge gem. § 71 
Satz 3 FlurbG auf.
a)  Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder 

anderweitiger Ausgleich infolge eines eventuellen 
Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen 
Pachtbesitz (§ 70 Satz 1 FlurbG)

b)  Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesent-
licher Erschwernis der Bewirtschaftung des neuen 
Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG)

bei der oberen Flurbereinigungsbehörde zu stellen.

Die Anträge zu 6. a) können von beiden Vertragspartnern, 
der Antrag zu 6. b) kann nur vom Pächter gestellt werden.

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung 
wird angeordnet gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt ge-
ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 10. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2258).

Gründe
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und 
sachlich gerechtfertigt, da Widersprüche gegen den Flur-
bereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 nicht vorliegen 
und somit der Flurbereinigungsplan und sein Nachtrag 1 
für die Beteiligten unanfechtbar geworden sind.
Es ist daher notwendig, durch die Ausführungsanord-
nung den im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 
vorgesehenen neuen Rechtszustand herbeizuführen und 
dadurch den Teilnehmern das Eigentum an ihren neuen 
Grundstücken zu verschaffen, sodass sie über ihre neuen 
Grundstücke verfügen können (z. B. Bebauung, Veräuße-
rung, Belastung, Erbauseinandersetzung). Damit können 
die öffentlichen Bücher berichtigt werden und der gesamte 
Grundstücksverkehr wird wieder normalisiert.

Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung 
ist gegeben. Da in einem Flurbereinigungsverfahren 
eine Vielzahl aufs Engste miteinander verflochtene Ab-
findungsansprüche bestehen, die wieder umfangreiche 
Grundstückstauschvorgänge zur Folge haben, kann der 
Eigentumsübergang nur einheitlich für alle Beteiligten des 
gesamten Verfahrens angeordnet und durchgeführt werden. 
Nachteilige Folgen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse 
würden sich aus einer aufschiebenden Wirkung der gegen 
diese Ausführungsanordnung eingelegten Rechtsmittel er-
geben, weil dadurch nicht nur die tatsächliche Überleitung 
in den neuen Zustand in Frage gestellt ist, sondern sich 
dadurch der Eintritt der rechtlichen Wirkungen des Flur-
bereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 erfahrungs-
gemäß für einen längeren Zeitraum verzögern würde.

Es liegt aber nicht nur im Interesse der einzelnen Beteilig-
ten, sondern auch im öffentlichen Interesse, dass der im 
Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 vorgesehe-
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ne neue Rechtszustand durch die Ausführungsanordnung 
herbeigeführt wird. Ein längerer Aufschub würde zu einer 
nicht vertretbaren Rechtsunsicherheit und somit zu erheb-
lichen Nachteilen für die Teilnehmergemeinschaft und die 
Allgemeinheit führen. Überdies würde die Abwicklung 
des gesamten Verfahrens in einem nicht vertretbaren Maße 
verzögert.

Da das öffentliche Interesse und das überwiegende Inte-
resse der Beteiligten an dem baldigen Eintritt der recht-
lichen Wirkungen des Flurbereinigungsplanes und seines 
Nachtrages 1 vor einer rechtskräftigen Entscheidung über 
eventuelle Rechtsbehelfe das private Interesse von Wi-
derspruchsführern an der aufschiebenden Wirkung ihrer 
Rechtsbehelfe oder Klagen überwiegt, hat das Landesamt 
für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneu-
ordnung die sofortige Vollziehung der Ausführungsanord-
nung mit der Folge erlassen, dass hiergegen eingelegte 
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats 
nach öffentlicher Bekanntmachung Widerspruch erho-
ben werden. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Tages 
der öffentlichen Bekanntmachung. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim

  Landesamt für Ländliche Entwicklung,
  Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF)
  Karl-Marx-Straße 21
  15926 Luckau

einzulegen.

Groß Glienicke, den 18.11.2016

Im Auftrag

gez. Großelindemann    DS
Referatsleiter Bodenordnung
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